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Vereinbarung Abtränken auf dem Geburtsbetrieb
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Produzent 						Partnerbetrieb
[bookmark: Text2]Name / Vorname 	     	Name / Vorname 	     
[bookmark: Text11]Adresse	     	Adresse	     
[bookmark: Text12]PLZ, Ort	     	PLZ, Ort	     
[bookmark: Text13]Telefon Nr.	     	Telefon	     
[bookmark: Text15]E-Mail	     	E-Mail	     
Bio-Nummer 	     	Bio-Nummer 	     
[bookmark: Text45]TVD-Nummer 	     	TVD-Nummer 	     
Anzahl Milchkühe	     	
Anzahl Kälberplätze	     	

1. Allgemeine Informationen zum Projekt
Das Projekt fördert die Praxis des Abtränkens der Kälber auf dem Geburtsbetrieb. Durch die erworbene Immunität bleiben die Kälber auf dem Heimbetrieb gesund und können eine krankheitsfreie Aufzucht geniessen und der Antibiotikaeinsatz nimmt ab.
Mit dem Projekt werden folgende Ziele verfolgt:
· Die Kälber werden gesund erhalten
· Bei der Kälberaufzucht wird auf den Einsatz von chemischen Produkten verzichtet
· Kreisläufe auf dem Betrieb werden geschlossen
· Wertschöpfung auf den einzelnen Betrieben erhöhen
· Der Biolandbau wird weiterentwickelt und dessen Image gefördert
KAGfreiland entschädigt die Pionierleistungen von Betrieben, die bereits vor dem Projektstart Kälber auf dem Geburtsbetrieb abgetränkt haben. 

2. Grundlagen der Zusammenarbeit
Diese Vereinbarung gilt zwischen KAGfreiland und den Produzenten, welche bereits seit mehreren Jahren Kälber auf dem Geburtsbetrieb abtränken und die unter Artikel 3 aufgeführten Kriterien erfüllen. KAGfreiland prüft schriftlich eingereichte Gesuche und definiert abschliessend das weitere Vorgehen.
Das Budget für die finanzielle Entschädigung der Pionierleistungen ist begrenzt und ist massgebend für die Anzahl Betriebe, die entschädigt werden. Die Höhe der finanziellen Entschädigung wird anhand der Kälberplätze bemessen und durch KAGfreiland bestimmt.

3. Kriterien und Gesuchstellung
3.1. Sämtliche Tierkategorien auf dem Betrieb werden nach BTS und RAUS Anforderungen gehalten.
3.2. Alle Kälber werden bis zum Abtränken und damit mindestens bis 120 Tage auf dem Geburtsbetrieb gehalten, wenn sie danach zu einem Partnerbetrieb gelangen, welcher ausschliesslich Remonten von einem einzigen Geburtsbetrieb bezieht. Kälber werden mindestens 150 Tage auf dem Geburtsbetrieb gehalten, wenn sie danach nicht auf einen Partnerbetrieb gelangen.
3.3. Mitglied beim KGD oder KAGfreiland-Zertifizierung.

4. Vereinbarung und Engagement

4.1. Der Betrieb muss seit 2020 mindestens 60% seiner Kälber zuhause abgetränkt haben.
4.2. Der Betrieb verpflichtet sich, an Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch teilzunehmen und KAGfreiland für Betriebsbesuche zu empfangen.
4.3. Die Behandlungsjournale müssen offengelegt werden.
4.4. Die TVD Begleitdokumente von Remonten/Weiderindern, welche den Betrieb verlassen, müssen bei Kontrollen auf Verlangen lückenlos vorgelegt werden.
4.5. Bei Nichteinhaltung wichtiger Punkte dieser Vereinbarung kann den Ausschluss vom Projekt und die Rückzahlung des Betrags zur Folge haben. 


5. Bestandteile der Vereinbarung

Der Produzent erklärt durch Unterzeichnung dieser Vereinbarung, dass ihm diese Dokumente bekannt sind und er mit diesen einverstanden ist. Ebenso quittiert er hiermit, dass ihm je ein Exemplar dieser Dokumente ausgehändigt worden ist.

5.1. Mitgliedschaft KGD inkl. KGD Anerkennung oder KAGfreiland Zertifikat
5.2. Report aus der TVD über die Tierbewegungen seit 2020 auf dem Betrieb


Ort, Datum						Ort, Datum

________________________		________________________
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________________________		________________________
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